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TOP 36:

Verordnung zur Änderung der Bundeswildschutzverordnung

Drucksache: 132/18

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Die Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. L 328 

vom 6. Dezember 2008, S. 28) (Umweltstrafrecht-Richtlinie) verpflichtet die 

Mitgliedstaaten, schwere Verstöße gegen das gemeinschaftliche Umweltrecht 

unter Strafe zu stellen. Durch das Fünfundvierzigste Strafrechtsänderungsgesetz 

zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 

S. 2557) wurden die Vorgaben der Umweltstrafrecht-Richtlinie im deutschen 

Jagdrecht bereits weitgehend umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 

die Schaffung der erforderlichen Strafbewehrungen (§§ 38, 38a BJagdG). 

Es bedarf noch einer Regelung, um die Strafbarkeit umfassend auf – auch aus 

EU-rechtlichen Gründen – zu schützende Arten sowie Teile und Erzeugnisse 

auszudehnen. Die Kommission hatte dazu ein Pilotverfahren (EU-Pilot Akten-

zeichen: 5628/13/Just) geführt. Mit der nun vorzunehmenden Anpassung der 

Bundeswildschutzverordnung wird die Umweltstrafrecht-Richtlinie vollständig 

umgesetzt. 

Die Änderungen der Bundeswildschutzverordnung erfolgen ausschließlich zur 

Umsetzung der Umweltstrafrecht-Richtlinie.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von sieben Änderun-

gen zuzustimmen.
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Diese Änderungen haben teilweise zum Ziel, Sachverhalte klarzustellen und 

den Wortlaut und die Reihenfolge eng an die Ermächtigungsnorm des § 36 Ab-

satz 1 des Bundesjagdgesetzes anzulehnen. Durch die Ersetzung der Wörter in 

§ 2 Absatz 2 Satz 1 der Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV) „nach In-

krafttreten dieser Verordnung“ durch die Wörter „nach dem 8. November 1985“ 

soll sichergestellt werden, dass legal erworbene Tiere in der Zeit vom 

9. November 1985 bis zum Inkrafttreten der jetzigen Änderungsverordnung von 

der Legalisierung mit erfasst werden. Durch die Ersetzung der Wörter in § 2 

Absatz 3 BWildSchV „vor Inkrafttreten der Verordnung“ durch die Wörter „vor 

dem 9. November 1985“ soll erreicht werden, dass die Beschränkungen der 

Bundeswildschutzverordnung in der Zeit vom 9. November 1985 bis zum In-

krafttreten der jetzigen Änderungsverordnung nicht verloren gehen. Darüber 

hinaus soll eine Regelung für im Beitrittsgebiet vor der Wiedervereinigung le-

gal erworbene Tiere geschaffen werden. 

Mit einer Änderung des § 2 Absatz 4 BWildSchV soll erreicht werden, dass die 

Verbote der Bundeswildschutzverordnung ebenfalls nicht für Tiere oder Teile 

oder Erzeugnisse solcher Tiere der in Anhang 2 genannten Arten und der Art 

Wachtel gelten, die in der Gefangenschaft gezüchtet wurden und nicht herrenlos 

geworden sind. 

Eine weitere Änderung soll der alten Tradition des Einsatzes des Sperbers im 

Rahmen der Beizjagd Rechnung tragen, da Inhabern eines Falknerjagdscheins 

die Haltung des Sperbers gestattet werden soll. 

Außerdem sollen Fischotter, Luchs und Wildkatze in Anlage 1 Teil A, Teil B 

und Teil C der Bundeswildschutzverordnung aufgenommen werden, was zur 

Folge hätte, dass auch diese Arten den Beschränkungen der Bundeswildschutz-

verordnung unterliegen würden. Damit soll eine Lücke in der Bundeswild-

schutzverordnung beseitigt und in der Praxis auftretenden Rechtsunsicherheiten 

bei Jägern vorgebeugt werden. 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

empfiehlt dem Bundesrat ferner die Annahme einer begleitenden Entschlie-

ßung. In dieser Entschließung soll die Bundesregierung gebeten werden, sich 

bei der Europäischen Kommission dafür einzusetzen, dass ein Verkauf von er-

legten Kanadagänsen ermöglicht wird. Begründet wird dies damit, dass die Ab-

schusszahlen in einzelnen Revieren so hoch seien, dass eine Eigenverwertung 

häufig nicht mehr möglich sei.
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Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfiehlt 

dem Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 132/1/18 ersichtlich.




